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1. Allgemeine Grundlagen / Gel-
tungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen („AGB“) gelten für Abschlüsse 
eines Werteallianzpartner:innenvertra-
ges mit Lebensmittelverarbeitenden Be-
trieben und Lebensmittelhandel zwi-
schen der Werteallianzpartner:in („Wer-
teallianzpartner:in“) und GAUMEN 
HOCH GmbH, einer Gesellschaft nach 
österreichischem Recht, eingetragen in 
das Firmenbuch des Handelsgerichtes 
Wien unter FN 473261 y mit dem Sitz in 
Wien und der Geschäftsadresse 1010 
Wien, Grashofgasse 3/7/33 („Gaumen 
Hoch“). Maßgeblich ist jeweils die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gül-
tige Fassung der AGB einsehbar unter 
www.gaumenhoch.at/agbverarbeitung-
handel. Werteallianzpartner:in und Gau-
men Hoch werden jeweils einzeln „Ver-
tragspartei“ und gemeinsam „Vertrags-
parteien“ genannt. Diese AGB gelten 
auch für alle künftigen Vertragsab-
schlüsse, somit auch dann, wenn bei Zu-
satzverträgen nicht ausdrücklich auf die 
AGB hingewiesen wird.  

1.2. Für den Fall, dass einzelne Bestim-
mungen dieser AGB unwirksam sind 
oder werden sollten, berührt dies die 
Wirksamkeit der verbleibenden Bestim-
mungen und der unter ihrer Zugrundele-
gung geschlossenen Werteallianzpart-
ner:innenverträge nicht. Die unwirk-
same Bestimmung ist durch eine wirk-
same Bestimmung, die ihr dem Sinn und 
wirtschaftlichen Zweck nach am nächs-
ten kommt, zu ersetzen. 

2. Begriffsbestimmungen 

Akkreditierte Werteallianzpartner:in be-
zeichnet einen Lebensmittelverarbei-
tenden Betrieb oder Lebensmittelhandel 
(z.B. Käserei, Bäckerei, Biohändler, o.Ä.), 
der sich im Zuge der externen Prüfung, 
durchgeführt durch die LVA GmbH, FN 
236286 f Magdeburggasse 10, A – 3400 
Klosterneuburg („Unabhängige Prüft-
stelle“), gemäß den Prüfkriterien gemäß 
Anhang 2 Lebensmittelverarbeitende 
Betriebe & Lebensmittelhandel 

Prüfkriterien als Akkreditierte Werteal-
lianzpartner:in qualifiziert hat.  

Betrieb bezeichnet das/die von der Ak-
kreditierten Werteallianzpartner:in be-
triebene Unternehmen, welches in dem 
Werteallianzpartner:innenvertrag vom 
Vertragspartner als Betriebsstandort an-
gegeben wurde. Gaumen Hoch Online 
Plattform bezeichnet die auf der Website 
www.gaumenhoch.at veröffentlichten 
Beiträge. 

Logo bezeichnet das Kennzeichen für 
Gaumen Hoch. 

Marke Gaumen Hoch bezeichnet die ein-
getragene Wortmarke GAUMEN 
HOCH mit dem räumlichen Geltungs-
bereich Österreich, Deutschland und 
Schweiz. 

Marke Gaumen Hoch und Logo werden 
zusammen im Folgenden auch als Marke 
Gaumen Hoch bezeichnet. 

Unabhängige Prüfstelle bezeichnet die 
LVA GmbH, FN 236286F9 Magdeburg-
gasse 10, A – 3400 Klosterneuburg. 

Prüfkriterien bezeichnet die in Anhang 2 
Lebensmittelverarbeitende Betriebe & 
Lebensmittelhandel Prüfkriterien aus-
gewiesenen Kriterien, deren Einhaltung 
Voraussetzung für die Akkreditierung 
ist.  

3. Vertragsgegenstand – Leistungen 
von Gaumen Hoch 

3.1. Gaumen Hoch bietet der Akkredi-
tierten Werteallianzpartner:in nach 
Leistung des Werteallianzpartner:in-
nenbeitrages gemäß Punkt 6 dieser AGB 
nachstehende Leistungen: 

3.1.1. Führen der Marke Gaumen 
Hoch 

3.1.1.1. Gaumen Hoch erteilt für die je-
weilige Laufzeit des Wertepartner:in-
nenvertrages der Akkreditierten Werte-
allianzpartner:in die einfache Lizenz 
zum Führen der Marke Gaumen Hoch 
(„Lizenz“) im Betrieb der Akkreditierten 
Werteallianzpartner:in. Die Akkredi-
tierte Werteallianzpartner:in ist berech-
tigt unter Verwendung der Marke 

Gaumen Hoch für ihren Betrieb zu wer-
ben. Dies umfasst die Verwendung der 
Marke Gaumen Hoch in sämtlichen 
Werbemitteln der Akkreditierten Wer-
teallianzpartner:in sowie die Verwen-
dung zur Werbung Online und auf Social 
Media.   

3.1.1.2. Zu diesem Zwecke wird der Ak-
kreditierten Werteallianzpartner:in das 
Logo in Print- und Online-Auflösung 
sowie in einer Farb- und einer Schwarz-
weiß-Variante zur Verfügung gestellt. 

3.1.1.3. Der Akkreditierten Wertealli-
anzpartner:in ist es untersagt, die Marke 
Gaumen Hoch für andere als die unter 
Punkt 3.1.1.1 dieser AGB ausgewiesenen 
Zwecke zu verwenden.   

3.1.1.4. Die Akkreditierte Werteallianz-
partner:in verpflichtet sich dazu, die 
Marke Gaumen Hoch wie folgt sichtbar 
zu machen: 

• Anbringen des Gaumen Hoch Schil-
des (siehe Punkt 3.1.3 dieser AGB) an 
der Hausmauer im Eingangsbereich 
zum Betrieb. Sofern dies baulich 
nicht möglich ist, ist dieses nach 
Absprache mit Gaumen Hoch an-
derswo sichtbar anzubringen;  

• sofern eine Website vorhanden ist, 
Veröffentlichung des Logos auf der 
Website der Akkreditierten Werte-
allianzpartner:in.  

3.1.1.5. Die Lizenz ist nicht übertragbar 
und berechtigt die Akkreditierte Werte-
allianzpartner:in nicht, Unterlizenzen 
an Dritte zu erteilen. 

3.1.1.6. Die Akkreditierte Werteallianz-
partner:in verpflichtet sich, die Marke 
Gaumen Hoch in jedem Einzelfall exakt 
und ausschließlich in der eingetragenen 
und ihr zur Verfügung gestellten Form 
zu benutzen. Auch die geringste Diver-
genz erfordert die vorherige schriftliche 
Zustimmung von Gaumen Hoch. Im 
Falle eines Verstoßes gilt Punkt 7 dieser 
AGB entsprechend. 

3.1.1.7. Der Verlust der Akkreditierung 
der Werteallianzpartner:in (siehe Punkt 
7 iVm Punkt 7 dieser AGB) stellt 
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jedenfalls einen außerordentlichen Kün-
digungsgrund dar und führt zum sofor-
tigen Verlust der Lizenz. Jeder Verweis 
auf die Marke Gaumen Hoch ist in die-
sem Falle sofort auf eigene Kosten zu 
entfernen und ist jede weitere Verwen-
dung zu unterlassen.  

3.1.1.8. Jede Vertragspartei verpflichtet 
sich, unabhängig von der anderen Ver-
tragspartei das Marktgeschehen zu be-
obachten und die Verwendung von – mit 
der Marke Gaumen Hoch – verwechsel-
baren Marken im räumlichen Geltungs-
bereich der Lizenz zu überwachen. 

3.1.1.9. Die Vertragsparteien haben sich 
gegenseitig von allen im räumlichen 
Geltungsbereich der Lizenz verwende-
ten – mit der Marke Gaumen Hoch– ver-
wechselbaren Marken sowie sämtlichen 
Verletzungen der Marke Gaumen Hoch 
umgehend zu unterrichten. 

3.1.2. Organisation einer externen 
Prüfung durch die Unabhängige Prüf-
stelle 

3.1.2.1. Voraussetzung für das Führen 
der Marke Gaumen Hoch ist eine Prü-
fung des %-Anteils an Bioprodukten im 
Sortiment durch die Unabhängige Prüf-
stelle sowie ein gültiges Biozertifikat. 

3.1.2.2. Ziel von Gaumen Hoch und ih-
ren Werteallianzpartner:innen ist es, 
eine Bewegung für gesunden, nachhalti-
gen Lebensmittelkonsum zu schaffen. 
Daher werden die Prüfkriterien künftig 
durch Beiziehung eines Expert:innen-
beirats stetig weiterentwickelt. Die ggf. 
angepassten Prüfkriterien wird Gaumen 
Hoch aktiv an bestehende Werteallianz-
partner:innen kommunizieren sowie 
auch jeweils aktuell auf der Website 
(www.gaumenhoch.at) veröffentlichen.  

3.1.3. Gaumen Hoch Schild für Außen-
wand 

Die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in erhält ein Gaumen Hoch Schild 
für die Anbringung an der Außenseite 
ihres Betriebes, welches sie als Werteal-
lianzpartner:in von Gaumen Hoch aus-
weist. Die Werteallianzpartner:in ver-
pflichtet sich zur Anbringung dieses 

Schildes wie unter Punkt 3.1.1.4 dieser 
AGB geregelt. 

3.1.4. Vorstellung des Werteallianz-
partner:innenbetriebes auf der Gau-
men Hoch Online Plattform 

Nach erfolgreicher Akkreditierung wird 
die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in binnen 4 Wochen auf der Online 
Plattform der Gaumen Hoch vorgestellt 
und erklärt sich die Akkreditierte Wer-
teallianzpartner:in mit dieser Veröffent-
lichung einverstanden. Es gilt Punkt 4 
dieser AGB. 

3.1.5. Aufnahme in die integrierte 
Suchfunktion auf der Gaumen Hoch 
Online Plattform  

Die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in hat die Möglichkeit, ihren Betrieb 
auf der digitalen Gaumen Hoch Land-
karte, welche unter www.gaumen-
hoch.at verfügbar ist, auszuweisen.  

3.1.6. Gaumen Hoch Magazin  

Gaumen Hoch verlegt voraussichtlich ab 
dem Jahr 2025 das Gaumen Hoch Maga-
zin, welches die Akkreditierte Wertealli-
anzpartner:in zur kostenlosen Vertei-
lung an ihre Kund:innen erhält.  

3.1.7. Kommunikation und Bewerbung 

Gaumen Hoch ist bestrebt, eine mög-
lichst hohe Sichtbarkeit von Gaumen 
Hoch und den Werteallianzpartner:in-
nen durch gezielte Kommunikations- 
und Werbekampagnen gemäß nachste-
henden, exemplarischen Maßnahmen zu 
generieren:  

• Social Media: Instagram, Facebook, 
LinkedIn, Youtube; 

• Redaktionelle Verbreitung auf 
Social Media plus Bewerbung ausge-
wählter Artikel der Gaumen Hoch 
Online Plattform über Social Media- 
und Google Ads; 

• Medienpartnerschaften; 

• Pressearbeit: Die Akkreditierte 
Werteallianzpartner:in wird nach 
bester Möglichkeit ausgewählte Ak-
kreditierte Werteallianzpartner:in-
nen in die aktive Medienarbeit (in 
Interviews, Artikel zu Gaumen 

Hoch oder etwa bei Betriebsbesu-
chen mit Journalisten/Influencern) 
integrieren, wobei die Auswahl der 
jeweiligen Akkreditierten Wertealli-
anzpartner:innen der Redaktion von 
Gaumen Hoch vorbehalten bleibt. 

3.1.8. Podcast 

Gaumen Hoch betreibt zur Vermittlung 
von Wissen und zusätzlicher Stärkung 
der Marke Gaumen Hoch einen eigenen 
Podcast. 

4. Veröffentlichungen durch Gau-
men Hoch 

4.1. Für sämtliche unter Punkt 3.1.4 bis 
einschließlich Punkt 3.1.8 dieser AGB 
genannte Veröffentlichungen ist Gau-
men Hoch auf die Zurverfügungstellung 
von Informationen (z.B. auch in Form 
von Interviews), Unterlagen und Bild-
material durch die Akkreditierte Werte-
allianz:partnerin angewiesen. 

4.2. Diese Informationen sind gemäß 
den zeitlichen Vorgaben der Gaumen 
Hoch Redaktion an diese bekanntzuge-
ben sowie in leserlicher, richtiger, voll-
ständiger und brauchbarer Qualität zu 
übermitteln. Die Akkreditierte Werteal-
lianzpartner:in erhält im Anschluss eine 
Probeansicht des Druckes bzw. der Ver-
öffentlichung, welche sie binnen 3 
Werktagen freizugeben hat. Ohne frist-
gerechte Freigabe kann keine Veröffent-
lichung erfolgen und übernimmt Gau-
men Hoch hierfür keine wie immer ge-
artete Haftung. 

4.3. Gaumen Hoch behält sich vor, die 
Inhalte ihrem sachgemäß auszuübenden 
redaktionellen Ermessen entsprechend 
auszugestalten. Die Akkreditierte Wer-
teallianzpartner:in hat keinen Anspruch 
auf eine gewisse Anzahl oder Frequenz 
von Veröffentlichungen jeglicher Art, in 
welchen der Betrieb der Akkreditierten 
Werteallianzpartner:in genannt wird. 
Gaumen Hoch wird sich redlich bemü-
hen, jede Akkreditierte Wertealli-
anz:partnerin gleichwertig zu präsentie-
ren. 

4.4. Die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in sichert zu, dass sie sich mit allen 
für die Veröffentlichung der durch sie 
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zur Verfügung gestellten Informationen, 
Unterlagen und Bildmaterial relevanten 
Rechtsvorschriften vertraut gemacht hat 
und die Veröffentlichung keine dieser 
Bestimmungen verletzt.  

4.5. Insbesondere sichert die Akkredi-
tierte Werteallianzpartner:in zu, dass sie 
sowohl über die für Printausgabenveröf-
fentlichung des Gaumen Hoch Maga-
zins, für die Veröffentlichung auf der 
Gaumen Hoch Online Plattform, zur 
Verwendung als Werbemittel jeglicher 
Art in externen Medien (Online und 
Print) Dritter, auf Werbeplakaten, in 
Social Media, als auch über die für dau-
erhafte (unbefristete) digitale Zugäng-
lichmachung (einschließlich ePaper und 
digitalen Archiven) auf www.gaumen-
hoch.at erforderlichen Rechte verfügt. 
Für den Fall, dass Foto Credits anzufüh-
ren sind, sind diese gesondert und aus-
drücklich bekanntzugeben.  

4.6. Die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in verpflichtet sich, Gaumen Hoch 
sowie deren Mitarbeiter:innen hinsicht-
lich aller Ansprüche, die aus einer von 
ihr freigegebenen Veröffentlichung re-
sultieren, und hinsichtlich jeglicher 
diesbezüglicher zivil-, straf- oder ver-
waltungsstrafrechtlicher Inanspruch-
nahme der Gaumen Hoch oder ihrer 
Mitarbeiter:innen vollständig schad- 
und klaglos zu halten sowie für die ent-
standenen Nachteile volle Genugtuung 
zu leisten. 

5. Ethische Prinzipien 

5.1. Gaumen Hoch wird geleitet und in-
spiriert von der Vision, eine Bewegung 
für gesunden, nachhaltigen Lebensmit-
telkonsum zu schaffen und somit zu ei-
ner lebenswerten Umgebung für Men-
schen und Tiere beizutragen. Unsere 
Wertepartner:innenallianz beruht auf 
unseren Werten. 

5.2. Die Einhaltung der Ethischen Prin-
zipien trägt dazu bei, ein hohes Maß an 
Vertrauen zu schaffen und solide und 
nachhaltige Beziehungen aufzubauen. 

5.3. Gaumen Hoch stellt hohe Erwar-
tungen an sich selbst, ihre Geschäfte auf 
ehrliche, offene und ethische Weise zu 

führen. Diese Erwartungen sind auch 
von unseren Werteallianzpartner:innen 
zu teilen. 

5.4. Schlechte Arbeitsbedingungen für 
Mitarbeiter:innen, umweltschädigendes 
Verhalten, Korruption und Betrug, 
Handlungen gegen das Tierwohl sowie 
die Misshandlung von Tieren widerspre-
chen den Zielen unserer Wertepart-
ner:innenallianz.  

5.5. Diese Handlungen und Umstände 
schädigen das Vertrauen der Mitarbei-
ter:innen, Werteallianzpartner:innen, 
Kund:innen, Unterstützer:innen und an-
derer Stakeholder:innen der Gaumen 
Hoch sowie die Marke Gaumen Hoch. 

5.6. Jegliches Verhalten einer Akkredi-
tierten Werteallianz:partnerin das in 
diesem Sinne als illegal, unethisch oder 
als nachteilig für die Marke Gaumen 
Hoch angesehen werden kann, stellt ei-
nen Vertrauensbruch dar und berechtigt 
Gaumen Hoch zu einer sofortigen Auf-
kündigung des Werteallianzpartner:in-
nenvertrages gemäß Punkt 10.1 dieser 
AGB. 

6. Akkreditierter Werteallianz-
partner:innenbeitrag  

6.1.1. Die Rechnung über den jährlich 
zu leistenden Akkreditierten Wertealli-
anzpartner:innenbeitrag wie ausgewie-
sen in Anhang 1 Lebensmittelverarbei-
tende Betriebe & Lebensmittelhandel 
Mitgliedsbeiträge und wie im Wertealli-
anzpartner:innenvertrag vereinbart, 
wird nach Veröffentlichung des Be-
triebsportraits übermittelt und ist bin-
nen 14 Tagen nach Erhalt zur Zahlung 
fällig. Gaumen Hoch behält sich vor An-
hang 1 Lebensmittelverarbeitende Be-
triebe & Lebensmittelhandel Mitglieds-
beiträge und somit die Preisgestaltung 
jährlich anzupassen. Eine solche Preis-
anpassung wird jeweils bis 1. Oktober 
eines jeden Kalenderjahres mit Gültig-
keitsbeginn 1. Jänner des darauffolgen-
den Jahres verlautbart. 

Für den Fall, dass die Werteallianzpart-
ner:in mit einer solchen Preiserhöhung 
nicht einverstanden ist, besteht ein Son-
derkündigungsrecht, welches schriftlich 

binnen 30 Tagen nach Erhalt der Infor-
mation über die Preiserhöhung auszu-
üben ist. Der Werteallianzpartner:in-
nenvertrag endet in diesem Fall mit Ab-
lauf jenes Monats, für welchen der letzte 
Akkreditierte Werteallianzpartner:in-
nenbeitrag bzw. die letzte Rate des Ak-
kreditierten Werteallianzpartner:innen-
beitrages geleistet wurde.  

6.1.2. Sollte der Werteallianzpartner:in-
nenbeitrag in monatlichen Raten zur 
Abrechnung kommen, ist die jeweilige 
Monatsrate bis zum 1. eines jeden Ka-
lendermonates im Voraus zur Zahlung 
fällig. 

6.2. Jegliche Aufrechnung mit Forde-
rungen der Werteallianz:partnerin ge-
gen Gaumen Hoch ist ausgeschlossen.  

7. Verlust der Akkreditierung  

7.1. Der Akkreditierten Werteallianz-
partner:in wird ihre Akkreditierung in 
nachstehenden Fällen unverzüglich ent-
zogen: 

• Verstoß gegen die Ethischen Prinzi-
pien im Sinne des Punktes 5 dieser 
AGB;  

• fehlender Nachweis eines gültigen, 
auf den Betrieb der Werteallianz-
partner:in ausgestelltes Bio-Zertifi-
kat sowie externer Prüfung des %-
Anteils an Bioprodukten im Sorti-
ment; 

• Verstoß gegen die Bestimmungen 
des Punktes 3.1.1.6 dieser AGB.  

7.1.1. Jeglicher Verstoß gegen Ethische 
Prinzipien gemäß Punkt 5 dieser AGB 
und/oder Anhang 2 Lebensmittelverar-
beitende Betriebe & Lebensmittelhandel 
Prüfkriterien sind umgehend an Gau-
men Hoch zu melden.  

7.1.2. Im Falle des Verlustes der Akkre-
ditierung werden sämtliche noch aus-
ständige Akkreditierte Werteallianz-
partner:innenbeiträge für das laufende 
Kalenderjahr fällig gestellt und hat die 
Werteallianzpartner:in keinen Anspruch 
auf Rückerstattung jedweder Kosten. 
Dies gilt insbesondere, aber nicht aus-
schließlich für bereits geleistete 
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Akkreditierte Werteallianzpartner:in-
nenbeiträge. 

8. Gewährleistung  

8.1. Gaumen Hoch leistet Gewähr dafür, 
dass sämtliche unter Punkt 3 dieser AGB 
angeführte Leistungen und Schilder der 
Gaumen Hoch nach bestem Wissen und 
Gewissen und in der marktüblichen 
Qualität durch- und ausgeführt werden.  

8.2. Ansprüche aus Gewährleistung für 
eine bestimmte Anzahl an Veröffentli-
chungen, Reichweite der Veröffentli-
chungen, Zeitpunkt der Veröffentli-
chung, Steigerung der Umsätze, Erlöse 
und/oder Absätze der Werteallianzpart-
ner:in oder ähnliches sind einvernehm-
lich ausgeschlossen. 

8.3. Ansprüche und Rechte aufgrund der 
Gewährleistung sind von der Wertealli-
anzpartner:in/Akkreditierten Wertealli-
anzpartner:in binnen sechs Monaten 
nach deren Kenntnis bei sonstiger 
Präklusion gegenüber Gaumen Hoch ge-
richtlich geltend zu machen.  

9. Haftungen und Haftungsaus-
schluss 

9.1. Gaumen Hoch haftet gegenüber der 
Werteallianzpartner:in/ Akkreditierten 
Werteallianzpartner:in ausschließlich 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen der 
Gaumen Hoch. Eine etwaige Haftung 
der Gaumen Hoch für leichte Fahrlässig-
keit ist – soweit gesetzlich zulässig – 
ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso ist 
– soweit gesetzlich zulässig – jegliche 
Haftung gegenüber Dritten sowie eine 
Haftung für reine Vermögensschäden 
ausgeschlossen.  

9.2. Gaumen Hoch übernimmt keine 
Haftung für wie auch immer geartete 
Schäden, welche der Akkreditierten 
Werteallianzpartner:in durch die Ver-
wendung der Marke Gaumen Hoch ent-
stehen. 

9.3. Die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in haftet Gaumen Hoch für wie auch 
immer geartete Schäden, die Gaumen 
Hoch dadurch entstehen, dass die Ak-
kreditierte Werteallianzparner:in einen 

Verstoß gegen die Ethischen Prinzipien 
gemäß Punkt 5 dieser AGB setzt. 

9.4. Die Akkreditierte Werteallianzpart-
ner:in haftet Gaumen Hoch für wie auch 
immer geartete Schäden, die Gaumen 
Hoch dadurch entstehen, dass die Ak-
kreditierte Werteallianzpartner:in einen 
Verstoß gegen Anhang 2 Lebensmittel-
verarbeitende Betriebe & Lebensmittel-
handel Prüfkriterien setzt. 

10. Außerordentliche Kündigungs-
rechte 

10.1. Gaumen Hoch ist berechtigt, den 
Werteallianzpartner:innenvertrag ohne 
Fristsetzung und mit sofortiger Wir-
kung aus wichtigem Grund zu kündigen. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere, 
aber nicht ausschließlich  

10.1.1. der Verlust einer Akkreditierung 
durch die Akkreditierte Werteallianz-
partner:in gemäß Punkt 7 dieser AGB; 

10.1.2. das Setzen mehrmaliger gravie-
render Verstöße der Akkreditierten 
Werteallianzpartner:in gegen maßgebli-
che Richtlinien der Bio-Zertifizierung; 

10.1.3. im Falle einer Vertragsverlänge-
rung die nicht fristgerechte Bezahlung 
des Wertepartner:innenbeitrages gemäß 
Punkt 6 dieser AGB; 

10.1.4. ein Verstoß gegen die Ethischen 
Prinzipien gemäß Punkt 5 dieser AGB; 

10.1.5. die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen der Wer-
teallianzpartner:in. 

10.2. Die Werteallianzpartner:in ist be-
rechtigt, den Werteallianzpartner:in-
nenvertrag ohne Fristsetzung und mit 
sofortiger Wirkung aus wichtigem 
Grund zu kündigen. Als wichtiger 
Grund gilt, dass  

10.2.1. Gaumen Hoch wesentlichen ver-
traglichen Verpflichtungen nach qualifi-
zierter Aufforderung unter schriftlicher 
Aufzählung der vertraglichen Verfeh-
lungen und Übermittlung per Einschrei-
ben an Gaumen Hoch binnen angemes-
sener Nachfristsetzung nicht nach-
kommt; 

10.2.2. Gaumen Hoch es unbegründet 
trotz angemessener Fristsetzung unter-
lässt, Informationen einer Akkreditier-
ten Werteallianzpartner:in auf der Gau-
men Hoch Online Plattform zu veröf-
fentlichen. 

10.3. Im Falle einer Kündigung aus 
wichtigem Grund durch Gaumen Hoch 
werden sämtliche noch ausständige Ak-
kreditierte Werteallianzpartner:innen-
beiträge für das laufende Kalenderjahr 
fällig gestellt und hat die Werteallianz-
partner:in keinen Anspruch auf Rücker-
stattung jedweder Kosten. Dies gilt ins-
besondere, aber nicht ausschließlich für 
die Erstattung bereits bezahlter Werte-
partner:innenbeiträge. 

11. Allgemeine Bestimmungen 

11.1. Die Parteien stellen sicher, dass sie 
die gegebenenfalls für die Durchführung 
des Werteallianzpartner:innenvertrages 
erforderliche Zustimmung Dritter erlan-
gen. 

11.2. Alle rechtsgeschäftlichen Erklä-
rungen und andere Mitteilungen, die auf 
der Grundlage oder im Zusammenhang 
mit dem Werteallianzpartner:innenver-
trag gegenüber einer anderen Partei ab-
gegeben werden, sind in schriftlicher 
Form entweder (i) persönlich oder 
(ii) durch eingeschriebenen Brief zuzu-
stellen. In dem Werteallianzpartner:in-
nenvertrag enthaltene besondere Form-
vorschriften für die Abgabe von Erklä-
rungen und anderen Mitteilungen blei-
ben hiervon unberührt.  

11.3. Der Werteallianzpartner:innenver-
trag enthält sämtliche Vereinbarungen 
der Parteien zu der Wertepartner:innen-
allianz und ersetzt alle mündlichen oder 
schriftlichen Verhandlungen, Vereinba-
rungen und Abreden, die zuvor zwischen 
den Parteien im Hinblick auf den Ver-
tragsgegenstand geschlossen wurden.  

11.4. Falls einzelne Bestimmungen des 
Werteallianzpartner:innenvertrages un-
wirksam sein sollten oder dieser Lücken 
enthält, wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Anstelle der unwirksamen Best-
immungen gilt diejenige wirksame 
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Bestimmung als vereinbart, welche dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen Be-
stimmung am ehesten entspricht. Im 
Fall von Lücken gilt diejenige Bestim-
mung als vereinbart, die dem entspricht, 
was nach Sinn und Zweck dieses Vertra-
ges vereinbart worden wäre, hätte man 
die Angelegenheit von vornherein be-
dacht. 

11.5. Die Parteien können Rechte und 
Pflichten aus dem Werteallianzpart-
ner:innenvertrag ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung der jeweils anderen 
Partei(en) weder ganz noch teilweise ab-
treten. Im Falle einer solchen Abtretung 

steht die Werteallianzpartner:in für die 
Erfüllung der Pflichten des Abtretungs-
empfängers aus dem Werteallianzpart-
ner:innenvertrag ein. Die Parteien ver-
pflichten sich, die sich aus dem Werteal-
lianzpartner:innenvertrag ergebenden 
Rechte und Pflichten auf ihre allfälligen 
Rechtsnachfolger zu überbinden. 

11.6. Die Parteien verzichten auf die 
Anfechtung des Werteallianzpartner:in-
nenvertrages auf jedweder rechtlichen 
Grundlage, einschließlich aufgrund Irr-
tums, Änderung und Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage und laesio enormis 
(Verkürzung über die Hälfte).  

11.7. Änderungen, Ergänzungen oder 
die Aufhebung des Werteallianzpart-
ner:innenvertrages einschließlich der 
Abänderung von Bestimmungen selbst 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht 
nach zwingendem Recht eine strengere 
Form (z.B. Notariatsakt) erforderlich ist. 

11.8. Jede Partei trägt die ihr im Rah-
men der Vorbereitung, des Abschlusses 
und der Durchführung des Werteallianz-
partner:innenvertrages entstehenden 
Kosten, einschließlich der Beratungs-
kosten, selbst.  

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 


